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Dokumententyp: Kurzinformation 
Titel: Ausgewählte Strafvorschriften mit Bezug zum Konsum illegaler 
Drogen 

 

1. Gibt es Rechtsvorschriften, die die Veranlassung oder Ermutigung zum Konsum illegaler 
Drogen unter Strafe stellen? 

§ 29 Absatz 1 BtMG stellt zahlreiche Handlungen in Bezug auf illegale Drogen bzw. Betäubungs-
mittel unter Strafe (vgl. zur Begriffssystematik „Legalisierung von Drogen in den Ländern der Eu-
ropäischen Union und in der Schweiz“, Ausarbeitung WD 9 - 3000 - 201/10 vom 08.12.2010, 
Gliederungspunkte 1 und 2). Unter anderem wird nach § 29 Absatz 1 BtMG auch bestraft, wer:  

– Betäubungsmittel unerlaubt veräußert, abgibt oder sonst in den Verkehr bringt (Nr. 1). 

– Einem anderen eine Gelegenheit zum unbefugten Erwerb verschafft oder gewährt, eine sol-
che Gelegenheit öffentlich oder eigennützig mitteilt oder einen anderen zum unbefugten 
Verbrauch von Betäubungsmitteln verleitet (Nr. 10). 

– Ohne Erlaubnis nach § 10a BtMG (Drogenkonsumraum) einem anderen eine Gelegenheit 
zum unbefugten Verbrauch von Betäubungsmitteln verschafft oder gewährt, oder wer eine 
außerhalb einer Einrichtung nach § 10a BtMG bestehende Gelegenheit zu einem solchen 
Verbrauch eigennützig oder öffentlich mitteilt (Nr. 11). 

– Öffentlich, in einer Versammlung oder durch Verbreiten eines Inhalts (§ 11 Absatz 3 StGB) 
dazu auffordert, Betäubungsmittel zu verbrauchen, die nicht zulässigerweise verschrieben 
worden sind (Nr. 12). 

Der Strafrahmen ist jeweils Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe. 

Nach § 29a Absatz 1 Nr. 1 BtMG wird zudem mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr bestraft, 
wer als Person über 21 Jahre Betäubungsmittel unerlaubt an eine Person unter 18 Jahren abgibt 
oder sie ihr entgegen § 13 Absatz 1 BtMG zum unmittelbaren Verbrauch überlässt. 

Wissenschaftliche Dienste 

Kurzinformation 
Ausgewählte Strafvorschriften mit Bezug zum Konsum illegaler Drogen 

https://www.bundestag.de/resource/blob/411848/0f5bced02952c7a8be4d9f372ab06c49/WD-9-201-10-pdf-data.pdf


Kurzinformation 
Ausgewählte Strafvorschriften mit Bezug zum 
Konsum illegaler Drogen 
 

 

 

 

Fachbereich WD 7 (Zivil-, Straf- und Verfahrensrecht, Bau und Stadtentwicklung) 

Wissenschaftliche Dienste Seite 2 

2. Wird bei der Anwendung dieser Bestimmungen in der Praxis danach differenziert, ob es 
sich um „harte“ oder „weiche“ Drogen handelt? 

Zwar wird weder im Betäubungsmittelgesetz noch im Strafgesetzbuch eine Differenzierung zwi-
schen sogenannten „harten“ und „weichen“ Drogen vorgenommen (vgl. hierzu „Strafrechtliche 
Differenzierung sogenannter ‚harter‘ und ‚weicher‘ Drogen, Kurzinformation WD 7 - 3000 - 
073/22 vom 24.08.2022). Jedoch ermöglicht die Ausgestaltung der Straftatbestände es den Gerich-
ten, in der Praxis der Gefährlichkeit des jeweiligen Betäubungsmittels Rechnung zu tragen (vgl. 
Weber, § 1 BtMG, Rn. 210 m.w.N.): 

  „Das Gesetz bewirkt keine strafrechtliche Gleichbehandlung von harten Drogen wie Heroin und von weichen Dro-
gen wie Cannabisprodukten, die wegen der unterschiedlichen Gefährlichkeit der Betäubungsmittel als willkürlich 
angesehen werden könnte. Zwar hat der Gesetzgeber einheitliche Strafvorschriften für alle Arten von Betäubungs-
mitteln geschaffen. Er hat jedoch in den Grenzen des Art. 103 Abs. 2 GG durch wertungsbedürftige Tatbestandsele-
mente, weite Strafrahmen sowie die Vorschriften über das Absehen von Strafverfolgung oder Bestrafung die Ge-
richte ermächtigt, dem unterschiedlichen Unrechts- und Schuldgehalt im Einzelfall und damit auch der Gefähr-
lichkeit der jeweils in Rede stehenden Droge Rechnung zu tragen.“ (Bundesverfassungsgericht, Beschluss vom 
09.03.1994 - 2 BvL 43/92) 

Bei der Beantwortung von im jeweiligen Einzelfall auftretenden Fragen der Strafzumessung, der 
Zubilligung etwaiger Freigrenzen sowie der begrifflichen Differenzierung von auszulegenden 
Rechtsbegriffen – wie etwa einer „geringen Menge“ oder eines „Eigenverbrauchs“ (vgl. § 29 Ab-
satz 5 BtMG) – erlaubt diese durch den Gesetzgeber geschaffene, weitgehende gerichtliche Er-
mächtigung eine individuelle Auseinandersetzung mit jeder Einzeltat. Eine irgendwie geartete 
Pauschalisierung erfolgt gerade nicht. Dies wird etwa auch darin deutlich, dass ein Absehen von 
Strafe grundsätzlich auch dann noch im Ermessen des Gerichts oder der Staatsanwaltschaft steht, 
wenn formal alle Voraussetzungen einer entsprechenden Ausnahmevorschrift (wie etwa § 29 Ab-
satz 5 BtMG) vorliegen (vgl. Weber, § 29 BtMG, Rn. 2108). 

Quellen: 

– BtMG: Betäubungsmittelgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 1. März 1994 (BGBl. I S. 358), das zuletzt 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 204) geändert worden ist, abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/btmg_1981/ (letzter Abruf dieser und aller weiteren Online-Quellen: 
21.12.2023). 

– GG: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 
100-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2022 
(BGBl. I S. 2478) geändert worden ist, abrufbar unter: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/ (englische Überset-
zung abrufbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_gg/index.html). 

– StGB: Strafgesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. November 1998 (BGBl. I S. 3322), das zuletzt 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 203) geändert worden ist, abrufbar unter: 
https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/ (englische Übersetzung mit Stand 22.11.2021 abrufbar unter 
https://www.gesetze-im-internet.de/englisch_stgb/index.html). 

– Weber: Kommentierung zu §§ 1 und 29 BtMG in: Weber/Kornprobst/Maier, Betäubungsmittelgesetz, 6. Auflage 
2021. 
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